Melchior - Rundbriefe zur Abschiebungshaft


An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 11/2005

I.

Beigefügt ist eine Entscheidung des OLG Frankfurt/M vom 12.05.2005 – 20 W 297/03 -  mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen.

Das OLG stellt klar, dass eine verzögerte Stellung des Erstasylantrags nicht zu einem Verlust der asylrechtlichen Aufenthaltsgestattung führt. 

Verfahrensrechtlich ist festzuhalten, dass das OLG nach Eintritt der Erledigung im Laufe des Rechtsbeschwerdeverfahrens die Rechtswidrigkeit der Haftanordnung von Anfang an festgestellt hat. 

Die Entscheidung vom 12.05.2005 ist auch bei "www.hefam.de" veröffentlicht.

II.

Beigefügt sind weiterhin zwei Entscheidungen des OLG München vom 28.04.2005 – 34 Wx 045/05 - und vom 09.05.2005 – 34 Wx 037/05 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlagen dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen.

Beide Entscheidungen betreffen das Thema Minderjährigen-Haft. Das OLG München schließt sich ebenfalls der vom OLG Köln mit Beschluss vom 11.09.2002 eingeleiteten Rechtsprechung an. Die Thematik wurde zuletzt im Rundbrief 08/2005 anlässlich der Entscheidung des Kammergerichts vom 18.03.2005 behandelt.      

In dem Beschluss vom 28.04.2005 befasst sich das OLG München auch mit der Frage des Nachsuchens um Asyl vor dem Haftrichter nach unerlaubter Einreise aus einem sicheren Drittstaat und entscheidet die damit zusammenhängenden Fragen in Anlehnung an die Entscheidung des BGH vom 21.11.2002 – V ZB 49/02 – (Anhang zum Kommentar). 

Diesseits ist bereits wiederholt darauf hingewiesen worden, dass die BGH-Ent-scheidung nicht zu überzeugen vermag: Mit einem Schutzersuchen muß sich der Haftrichter in jedem Fall auseinandersetzen, weil es unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 1 Satz 1 AsylVerfG zur Haftverschonung führt. Nur wenn der Haftrichter im Rahmen der Anhörung feststellt, dass der Betroffene aus einem sicheren Drittstaat unerlaubt eingereist ist, ist die Haftverschonung davon abhängig, dass der Betroffene zuvor Kontakt zum Bundesamt aufgenommen hat (siehe hierzu z.B. die unter I. mitgeteilte Entscheidung des OLG Frankfurt/M – Fax nach Festnahme). Diese Kontaktaufnahme zur Vermeidung von Haft ist dem Betroffenen zu ermöglichen.  

III.

Die Vorläufigen Dokumente E und F der Übersicht betreffen die Entscheidungen des Nieders. OVG vom 25.03.2004 (Kosten der Abschiebungshaft, Haftung der Eltern für Kinder, Haftkostenbeitrag) und des OVG Rheinland-Pfalz vom 07.05.2004 (Zuständigkeit für Erhebung von Abschiebungskosten). Das Bundesverwaltungsgericht hat inzwischen über die Revisionen in beiden Sachen entschieden. Die Urteile liegen allerdings noch nicht vor. Sobald dies der Fall ist, wird im einzelnen berichtet. 

IV.

Das Landgericht Berlin hat in einem Beschluss vom 16.06.2005 – 84 T 132/05 B – nach entsprechenden Ermittlungen festgestellt, dass für passlose pakistanische Staatsangehörige die Ersatzpapierbeschaffung und Abschiebung nicht innerhalb von 6 Monaten zu bewerkstelligen ist, so dass Haft von Anfang ihren Sicherungszweck verfehlt und auch ein etwaiges Verhinderungsverhalten des Betroffenen nicht kausal ist.

In dem genannten Beschluss befindet sich auch der Hinweis des Gerichts, dass der Antragssteller (LEA) die nicht zur Veröffentlichung bestimmten, seit Anfang 2004 erhobenen Daten aus der sogenannten PEP-Datei nicht in das Verfahren einzuführen vermocht habe. 

Aus diesseitiger Sicht wäre in diesem Zusammenhang auf folgendes hinzuweisen:

Dass einem FGG-Gericht von einer beteiligten Behörde Informationen bewußt vorenthalten werden, die für die Entscheidung möglicher Weise relevant sein können,  ist ein extrem befremdlicher Vorgang und nicht hinnehmbar. Wenn in solchen Fällen davon abgesehen wird, die Offenlegung zu erzwingen, bleibt nur eine Entscheidung "in dubio pro libertate".   

Düsseldorf, den 20. Juni 2005


Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192

mkmelchior@t-online.de
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